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1 Zur Bedeutung von Patientenverfügungen 

1.1 Was sind Patientenverfügungen? 

Patientenverfügungen sind Verfügungen, durch die eine urteilsfähige Person festhält, was als 

ihr Wille gelten soll für den Fall einer künftigen Situation, in der sie krankheits- oder unfallbe-

dingt nicht mehr in der Lage sein könnte, selber zu entscheiden, welcher medizinischen Be-

handlung sie zustimmt und welche sie ablehnt. Sie treten also erst dann in Kraft, wenn eine 

Person nicht mehr urteilsfähig ist; vorher gilt, was im kommunikativen Austausch als aktueller 

Wille einer Person erhoben werden kann. 

Patientenverfügungen dienen primär zur Abwehr von Behandlungsmassnahmen, die eine Pa-

tientin oder ein Patient nicht wünscht; sekundär kommen in ihnen in neuerer Zeit auch As-

pekte der Einforderung von lebensverlängernden Massnahmen − etwa im palliativen Bereich − 

zur Sprache. Dieses Einfordern von Massnahmen mit dem Ziel der Lebensverlängerung steht 

einem Patienten jedoch nur im Rahmen der gängigen medizinischen und pflegerischen Re-

geln der Kunst und des rechtlich Erlaubten zu. 

In gesunden Lebensphasen ist es oft gar nicht so einfach, sich in die Situation einer schweren 

Krankheit oder des Sterbens zu versetzen, und es ist grundsätzlich schwierig, sich im Voraus 

vorzustellen, welchen medizinischen Massnahmen man in Grenzsituationen, die man so noch 

gar nie erlebt hat, zustimmen würde und welchen nicht. Der informierten Willensbildung und 

dem sorgfältigen Erstellen einer Patientenverfügung kommen deshalb grosses Gewicht zu. 

Die Beratung durch eine Ärztin, eine Pflegefachperson oder anderweitig qualifizierte Person ist 

dementsprechend ratsam. 

Manchmal ist statt von Patientenverfügungen von Patiententestamenten die Rede. Dieser Be-

griff ist verfehlt. Denn für Testamente ist charakteristisch, dass sie ihre praktische Relevanz 

erst nach dem Tod des Verfassers erlangen. Patientenverfügungen jedoch werden im Blick 

auf eine Situation verfasst, in der die Verfasserin sehr wohl noch lebt, bloss vorübergehend 

oder bleibend nicht mehr fähig ist, ihre Autonomie durch aktuelle Entscheidungsprozesse 

selbst wahrzunehmen. 

1.2 Inhalt 

Patientenverfügungen können kürzer oder länger sein; sie können mehr oder weniger Fragen 

regeln. Überblickt man die nachstehend dokumentierten Patientenverfügungen, zeigt sich, 

dass folgende Punkte immer wieder angesprochen werden: 

 Personalien der verfügenden Person 

Name, Vorname, Jahrgang, Adresse 

 Erklärung der eigenen Urteilsfähigkeit 

beim Erstellen der Verfügung 

 Gesundheitlich-medizinische Situation, 

in welcher die in der Patientenverfügung festgehaltenen Willensbekundungen zum Tragen 

kommen sollen 
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 Wichtigste Bezugspersonen, 

 die verständigt werden sollen 

 denen gegenüber die Ärzte vom Berufsgeheimnis entbunden werden 

 Vertretungsberechtigte Personen, 

die explizit ermächtigt werden, gegebenenfalls an eigener Stelle verbindlich zu entschei-

den (im Sinne vertretungsberechtigter Personen gemäss Art. 370 Abs. 2 bzw. Art. 378 

ZGB) 

 Schmerzlinderung, Sedierung: 

Hier geht es darum, zu bestimmen, wie Schmerzlinderung und Sedierung eingesetzt wer-

den sollen: 

 grosszügig, selbst unter Inkaufnahme einer Trübung des Bewusstseins oder einer 

allfälligen Beschleunigung des Sterbeprozesses (sog. indirekte Sterbehilfe), oder 

 eher zurückhaltend, um das Bewusstsein nicht mehr als unbedingt nötig zu trüben 

und um keine Lebensverkürzung zu riskieren 

 Lebensverlängernde Massnahmen: 

Dabei geht es um Aussagen, wie im Blick auf lebensverlängernde Massnahmen (z.B. Re-

animation, künstliche Ernährung, künstliche Beatmung, Antibiotika-Therapie) vorgegangen 

werden soll: 

 ob in gewissen Situationen auf lebensverlängernde Massnahmen verzichtet wer-

den soll (sog. passive Sterbehilfe) oder  

 ob alles Mögliche unternommen werden soll, solange noch eine auch nur geringe 

Chance besteht, das Leben zu erhalten 

 Organspende: 

 Ist die Verfügende zu einer Organspende bereit? 

 Wenn ja: Gilt dies im Blick auf alle oder nur auf einzelne Organe? 

 Obduktion/Autopsie: 

Ist die Bereitschaft zu einer freiwilligen Obduktion bzw. Autopsie nach dem Tod vorhan-

den? 

 Einsicht in die Krankengeschichte: 

Wem soll nach dem Tod allenfalls Einsicht in die Krankengeschichte gegeben werden? 

 Religiöse Begleitung: 

Wünsche betreffend seelsorgliche Begleitung und allfällige Rituale beim Sterben oder 

nach dem Tod 

 Bestattung 

Erdbestattung, Gemeinschaftsgrab oder Kremation? 

  



 

Patientenverfügungen in der deutschsprachigen Schweiz 4 

Neuere Patientenverfügungen regen dazu an, solche konkreten Punkte zu ergänzen mit Aus-

sagen genereller Art über die  

persönliche Werthaltung  

der verfügenden Person im Blick auf grundlegende Fragen von Leben und Sterben, Krankheit 

und Gesundheit, Lebenssinn und Lebensqualität sowie die damit verbundenen Hoffnungen, 

Ängste oder Erwartungen. Solche Angaben sind besonders dann von Bedeutung, wenn die 

Patientenverfügung keine direkten Aussagen zu einer konkreten Entscheidungssituation ent-

hält. Leitfragen zur Ausformulierung einer entsprechenden Werteanamnese finden sich in den 

medizin-ethischen SAMW-Richtlinien zu Patientenverfügungen (S. 23). 

Manche Patientenverfügungen fordern auch eine gute palliative Behandlung ein. 

Selbstverständlich müssen nicht alle diese Punkte geklärt werden. Die Thematisierung der 

ersten sechs Punkte dürfte aber für eine Patientenverfügung, die in der Praxis hilfreich sein 

soll, unerlässlich sein. Auch allgemeine Ausführungen zur persönlichen Werthaltung sind sehr 

zu empfehlen. 

1.3 Formpflicht 

Für die Erstellung einer Patientenverfügung besteht keine rechtliche Formpflicht, ausser dass 

die Identität der Verfasserin oder des Verfassers klar aus der Verfügung hervorgehen und das 

Dokument von ihr datiert und eigenhändig unterschrieben sein muss. Eine handschriftliche Ab-

fassung oder eine Beglaubigung der Unterschrift ist nicht nötig.  

Patientenverfügungen sind grundsätzlich zeitlich unbegrenzt gültig. Es empfiehlt sich hinge-

gen, eine Patientenverfügung ca. alle zwei Jahre oder bei Veränderung der gesundheitlichen 

oder sozialen Situation neu zu aktualisieren, zu datieren und zu unterschreiben.  

Voraussetzung für die Gültigkeit einer Patientenverfügung ist die Urteilsfähigkeit der Verfasse-

rin oder des Verfassers und die Freiwilligkeit im Blick auf die Abfassung einer solchen Verfü-

gung. 

Es gibt heute eine ganze Reihe von Formularen solcher Patientenverfügungen, die man nur 

noch auszufüllen braucht. Eine Zusammenstellung von heute in der Schweiz erhältlichen Pati-

entenverfügungen findet sich in dieser Dokumentation (ohne Anspruch auf Vollständigkeit!). 

Es besteht aber auch die Möglichkeit, eine eigene Patientenverfügung (ohne Vorlage) zu ver-

fassen. 

1.4 Verbindlichkeit von Patientenverfügungen 

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Patientenverfügungen rechtlich und ethisch eine hohe 

Verbindlichkeit zukommt. Dies gilt in der Schweiz insbesondere im Blick auf das auf den 

01.01.13 in Kraft getretene neue Erwachsenenschutzrecht, das die rechtliche Verbindlichkeit 

von Patientenverfügungen erstmals auf Bundesebene regelt (Art. 370-373 ZGB). Es hält fest: 

«Eine urteilsfähige Person kann in einer Patientenverfügung festlegen, welchen medizinischen 

Massnahmen sie im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit zustimmt oder nicht zustimmt.» (Art. 370 Abs. 

1 ZGB) «Die Ärztin oder der Arzt entspricht der Patientenverfügung, ausser wenn diese gegen 

gesetzliche Vorschriften verstösst oder wenn begründete Zweifel bestehen, dass sie auf 
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freiem Willen beruht oder noch dem mutmasslichen Willen der Patientin oder des Patienten 

entspricht» (Art. 372 Abs. 2 ZGB). 

Ähnliches gilt im Blick auf die ethische Verbindlichkeit. Die von der Schweizerischen Akade-

mie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) herausgegebenen Richtlinien «Patientenver-

fügungen» halten fest: «Jeder Patient hat das Recht auf Selbstbestimmung. … Die Respektie-

rung des Patientenwillens ist zentral für die Behandlung und Betreuung. … Die Patientenverfü-

gung ist ein Instrument der Selbstbestimmung. …Mit dem neuen Erwachsenenschutzrecht hat 

die Patientenverfügung an Bedeutung gewonnen; die Entscheidungsgewalt über medizinische 

Massnahmen wurde bei urteilsunfähigen Patientinnen und Patienten auf Nahestehende verla-

gert. Liegt in dieser Situation eine Patientenverfügung vor, gilt sie an erster Stelle» (S. 5). 

Eine starke Bestätigung ihrer ethischen Verbindlichkeit erfahren Patientenverfügungen durch 

die Stellungnahme Nr. 17/2011 der Nationalen Ethikkommission im Bereich Humanmedizin 

(NEK). Sie hält fest, dass die in einer Patientenverfügung festgehaltene antizipierte Willensbe-

kundung «den fehlenden Willen einer urteilsunfähigen Person vollständig ersetzt» (S. 21) und 

deshalb im Sinne der heute geltenden Patientenautonomie als verbindliche Zustimmung oder 

Ablehnung einer medizinischen Behandlung zu gelten hat. Die Patientenverfügung gilt als in-

formed consent für zukünftige medizinische Behandlungen bei Urteilsunfähigkeit. So kann sie 

einen neuen Raum der Selbstbestimmung für urteilsunfähige Personen eröffnen. 

Gründe gegen die Verbindlichkeit von Angaben einer Patientenverfügung sind dann gegeben, 

wenn eine Forderung rechtswidrig ist (z.B. aktive Sterbehilfe/Tötung auf Verlangen), wenn 

eine Patientin oder ein Patient etwas einfordert, was medizinisch nicht indiziert bzw. mit den 

Regeln der medizinischen und pflegerischen Kunst nicht vereinbar ist, wenn Zweifel bestehen, 

dass die Verfügung aus freiem Willen zustande gekommen ist, oder wenn starke Indizien be-

stehen, dass die Patientin ihre Meinung gegenüber dem in der Patientenverfügung bekunde-

ten Willen geändert hat.  

Es kann also nicht einfach in jedem Fall davon ausgegangen werden, dass der in einer früher 

verfassten Patientenverfügung bekundete Wille einer Patientin oder eines Patienten auch tat-

sächlich deren aktuellem Willen in einer konkreten Entscheidungssituation entspricht. Denn 

niemand kann für sich ganz ausschliessen, dass er oder sie  gerade beim Durchleben von 

bisher unbekannten Grenzsituationen  seine oder ihre Meinung ändert. Darum können Pati-

entenverfügungen nicht einfach im gegebenen Wortlaut immer absolut verbindlich sein, son-

dern sie sind mit den vertretungsberechtigten Personen zu besprechen. Ein gewisser Interpre-

tationsspielraum muss bleiben – gerade wenn man die Patientenautonomie in einer aktuellen 

Situation ernst nehmen will! Eine Patientenverfügung hat aber einen umso höheren Stellen-

wert, je näher ihre Abfassung oder Letztunterzeichnung beim Zeitpunkt liegt, in dem sie zum 

Einsatz kommt, und je genauer die aktuell vorliegende Situation in der Verfügung explizit an-

gesprochen wird. 

Liegen keine der genannten Gründe gegen die Verbindlichkeit einer Verfügung vor, ist der in 

ihr geäusserte Wille als für die Behandlung massgebend zu betrachten. Da eine Verfügung in 

Bezug auf ganz konkrete Fragen allerdings oft nur eine Tendenz signalisiert, ist im Kontext 

dieser in der Verfügung geäusserten Grundtendenz eine ethische Güterabwägung im Blick auf 

die konkret anstehende Entscheidung zu vollziehen. Gerade in solchen Situationen können 

Angaben zur allgemeinen persönlichen Werthaltung der verfügenden Person hilfreich sein. 
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Das Erwachsenenschutzrecht verlangt von Ärztinnen und Ärzten abzuklären, ob im Falle eines 

urteilsunfähigen Patienten eine Patientenverfügung vorliegt (Art. 372 Abs. 1 ZGB). 

Ein Widerruf bzw. eine Veränderung einer vorliegenden Patientenverfügung durch die verfü-

gende Person ist jederzeit möglich. 

1.5 Implementierung 

Patientenverfügungen sind nur dann praktisch hilfreich, wenn bekannt ist, dass es sie gibt, und 

wenn sie in einer konkreten Entscheidungssituation auch tatsächlich verfügbar sind. Verant-

wortlich dafür ist der Verfasser bzw. die Verfasserin einer solchen Verfügung. Es ist darum 

sinnvoll, eine Patientenverfügung an entsprechender Stelle zu hinterlegen: Bei der Hausärztin, 

beim behandelnden Spezialarzt, bei der Pflegedienstleitung eines Pflegeheimes, im Spital, bei 

nahestehenden Bezugspersonen, bei den vertretungsberechtigten Personen, bei speziell da-

für eingerichteten Hinterlegungsstellen, bei denen Patientenverfügungen im Notfall abgerufen 

werden können mittels eines Codes, der auf einem Kärtchen im Portemonnaie dokumentiert 

werden kann. Solche Hinterlegungsstellen sind etwa die Medizinische Notrufzentrale MNZ in 

Basel, die PV24 GmbH in Cham oder evita in Zürich. Es besteht auch die Möglichkeit, das 

Vorhandensein einer Patientenverfügung (nicht aber deren Inhalt!) auf der Versichertenkarte 

eintragen zu lassen. 

1.6 Patientenverfügung «plus» 

Um die Grenzen von Patientenverfügungen zu überwinden und der Kritik zu begegnen, es sei 

kaum möglich, im Voraus festzulegen, was an Behandlung jemand in einer künftigen Grenzsi-

tuation wünsche, wird in jüngster Zeit ein erweitertes Instrument einer «Patientenverfügung 

‘plus’» unter der Bezeichnung Advance Care Planning ACP («Gesundheitliche Vorauspla-

nung») diskutiert (Coors/Jox/In der Schmitten 2015; Krones/Obrist 2020). Bei diesem Modell 

liegt das Gewicht ganz auf der fortlaufenden gemeinsamen Beratung von Patientin, Behand-

lungsteam und – wenn von der Patientin akzeptiert – Angehörigen, an deren Ende eine indivi-

duelle Patientenverfügung festhält, wie in Notfällen und bei zu Urteilsunfähigkeit führender 

Verschlechterung des Gesundheitszustandes medizinisch-pflegerisch vorgegangen werden 

soll. Es geht hier also nicht um das einfache Ausfüllen einer vorliegenden Patientenverfü-

gungsvorlage, sondern um einen kontinuierlichen gemeinsamen Beratungsprozess unter Mo-

deration einer ausgebildeten Spezialistin, basierend auf evidenzbasierten medizinischen Infor-

mationen. Gemeinsam wird das Therapieziel festgelegt für verschiedene Situationen der Ur-

teilsunfähigkeit. Wichtig ist, dass solche Beratungen immer wieder stattfinden: bei jeder mar-

kanten Veränderung des Gesundheitszustandes oder sonst mindestens alle drei bis fünf 

Jahre. So bleibt die individuell entwickelte Patientenverfügung aktuell, das Behandlungsteam 

versteht unmittelbar, was der Wille der Patientin ist, und es hat die Gewähr, dass der festge-

haltene Wille auf einem angemessenen Verständnis möglicher realistischer Szenarien der 

Krankheitsentwicklung beruht. Mit diesem Modell kann in hohem Masse sichergestellt werden, 

dass der Anspruch auf Selbstbestimmung auch bei Patienten gewahrt wird, die ihre Urteilsfä-

higkeit im Verlauf der Krankheitsentwicklung eingebüsst haben. Dieses Modell der «Gesund-

heitlichen Vorausplanung» macht deutlich, dass Patientenverfügungen im Idealfall nicht als Er-

satz für, sondern als Ergebnis aus einem Dialog zwischen den verschiedenen Beteiligten ver-
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standen werden sollten. Ein nationales Rahmenkonzept (2018), das im Auftrag des Bundes-

amtes für Gesundheit BAG und von palliative ch erarbeitet wurde, setzt Leitlinien, um die ge-

sundheitliche Vorausplanung mit Schwerpunkt «Advance Care Planning» in der ganzen 

Schweiz zu etablieren und weiterzuentwickeln. 

1.7 Abschliessende Wertung 

Auch wenn man die Grenzen von Patientenverfügungen (nur begrenzte Voraussehbarkeit 

künftiger Situationen, der dann bestehenden medizinischen Möglichkeiten und des eigenen 

mutmasslichen Willens) ernst nimmt, bleiben sie doch ein wertvolles modernes Instrument im 

Dienst der Patientenautonomie. 

Sie motivieren zu einer persönlichen Auseinandersetzung mit schwierigen Lebenssituationen, 

die auf einen zukommen können. 

Sie laden ein zu einem Gespräch mit Angehörigen, anderen Bezugspersonen oder Ärztinnen 

und Ärzten über eigene Vorstellungen und Erwartungen im Blick auf Situationen von Krankheit 

und Sterben.  

Sie können Angehörigen und dem Behandlungsteam als Orientierungshilfe dienen in Situatio-

nen, die stellvertretende Entscheidungen über die Behandlung einer urteilsunfähigen Person 

nötig machen. Dadurch dienen sie der Vergewisserung und der emotionalen Entlastung aller 

Beteiligten. 
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2 Übersicht über aktuelle Patientenverfügungen aus der 

deutschsprachigen Schweiz 

In den letzten Jahrzehnten haben zahlreiche Institutionen Formulare für Patientenverfügungen 

entwickelt, so dass ein regelrechter Markt entstanden ist, der ständig wächst. Die heute ange-

botenen Patientenverfügungen sind äusserst unterschiedlich: Während die einen nur einzelne 

Bausteine zum Erstellen einer selbst formulierten Patientenverfügung liefern, bieten andere 

ganz kurze oder sehr ausführliche Formulare, während noch andere einen individuellen Bera-

tungsprozess anbieten, in dessen Verlauf eine massgeschneiderte Patientenverfügung erar-

beitet wird. Während sich die Mehrzahl der Verfügungen an ein allgemeines Publikum wendet, 

gibt es auch spezielle Formulare für Angehörige bestimmter religiös-weltanschaulicher Grup-

pierungen (z.B. der Anthroposophie) oder bestimmte Patientengruppen mit ihren je spezifi-

schen medizinischen Problemlagen (z.B. Krebs-, Parkinson- oder ALS-Patienten). Die inhalt-

lich-fachliche Qualität der verschiedenen Formulare variiert ebenfalls beträchtlich. Dazu 

kommt ein unterschiedliches Angebot von Dienstleistungen rund um Patientenverfügungen: 

von Möglichkeiten der elektronischen Erfassung und zentralen Hinterlegung, durch die jeder-

zeit auf Patientenverfügungen zurückgegriffen werden kann, oder regelmässige Erinnerung an 

die Notwendigkeit der Aktualisierung einer bestehenden Verfügung bis hin zu Beratungen, 

Kursen und Informationsveranstaltungen zum Thema.  

Die nachfolgend dokumentierten Patientenverfügungen sollen eine Übersicht über die heute in 

der deutschsprachigen Schweiz bestehende Vielfalt verschaffen. Damit wird aber nicht der An-

spruch erhoben, alle Angebote erfasst zu haben. Hinweise auf weitere, in dieser Dokumenta-

tion nicht erfasste Patientenverfügungen werden jederzeit gerne entgegengenommen (unter 

der E-Mail-Adresse h.rueegger@outlook.com). Die Dokumentation beabsichtigt eine rein be-

schreibende Darstellung des aktuellen Angebots an Patientenverfügungen. Auf eine inhaltliche 

Bewertung oder gar Empfehlung besonders guter Verfügungen wurde bewusst verzichtet, da 

dies den Charakter einer Dokumentation sprengen würde. Die Leserin oder der Leser sollen 

sich selbst ein Urteil bilden, was ihnen am ehesten entspricht, und sich gegebenenfalls ver-

schiedene Formulare beschaffen (viele können ja gratis via Internet heruntergeladen werden), 

um diese dann miteinander zu vergleichen. Die Reihenfolge der nachstehend aufgeführten 

Patientenverfügungen ist darum rein alphabetisch und enthält keine Wertung. 



 

Patientenverfügungen in der deutschsprachigen Schweiz 9 

Bei der Wahl einer bestimmten Patientenverfügung können verschiedene Gesichtspunkte aus-

schlaggebend sein: 

 Wer nur das Nötigste regeln will, wird eine kurze Patientenverfügung wählen; wer sich in-

tensiver mit möglichen medizinischen Entscheidungssituationen auseinandersetzen 

möchte, wird eher auf eine ausführlichere Verfügung zurückgreifen. 

 Wer davon ausgeht, dass er oder sie bei grösseren medizinischen Problemen in einem be-

stimmten Spital behandelt werden wird, das eine eigene Patientenverfügung erarbeitet hat, 

wird vielleicht dieses Formular bevorzugen (solche Formulare gibt es z.B. vom Kantonsspi-

tal Graubünden, vom Kantonsspital St. Gallen oder vom Universitätsspital Basel). 

 Für bestimmte Krankheiten (Krebs, Parkinson, ALS, psychische Erkrankungen) gibt es 

spezifische Patientenverfügungen, die relativ ausführlich sind und wichtige Fragen aufgrei-

fen, die für die jeweilige Krankheit typisch sind. Wer eine entsprechende Krankheit hat, tut 

gut daran, eine solche krankheitsspezifische Patientenverfügung auszufüllen. 

 Spezifische Patientenverfügungen gibt es auch für Personen mit einer bestimmten weltan-

schaulich-religiösen Einstellung, z.B. diejenige von anthrosana für Menschen, die sich der 

Anthroposophie zugehörig fühlen, oder die Verfügung des Bistums Chur für Personen, die 

sich der katholischen Kirche verbunden fühlen. 

 Manche Personen bevorzugen die in einer kurzen und einer etwas längeren Version vor-

liegende Patientenverfügung der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissen-

schaften SAMW und der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH, weil diese 

aus den Kreisen der Ärzteschaft stammen und man davon ausgehen kann, dass das me-

dizinische Personal mit ihnen besonders vertraut ist. 

 Einige Anbieter von Patientenverfügungen bieten auch persönliche Beratung bei der Er-

stellung einer Verfügung an. Eine solche Dienstleistung kann auch ein Grund sein, eine 

spezifische Patientenverfügung auszuwählen. 

Wie immer jemand entscheidet – es gibt nicht die beste Patientenverfügung. Jeder und jede 

muss selbst für sich entscheiden, was den eigenen Wünschen und Bedürfnissen am ehesten 

entspricht. 

Ziel der vorliegenden Dokumentation ist, interessierten Personen und Institutionen die Be-

schäftigung mit dem Thema Patientenverfügungen zu erleichtern. Denn seit der Inkraftsetzung 

des neuen Erwachsenenschutzrechts in der Schweiz per 01.01.13 kommen zumal Heime und 

Spitäler, Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegefachpersonen nicht darum herum, sich mit diesem 

Thema zu befassen. Und da der Sterbeprozess unter den Voraussetzungen einer modernen 

Medizin zu immer mehr Situationen führt, in denen wichtige Entscheidungen anstehen (sog. 

medical end-of-life decisions), die von der betroffenen Person gefällt werden sollten und die 

das selbstbestimmte Sterben zum neuen Normalfall des Sterbens machen (Rüegger/Kunz 

2020), ist das Thema medizinischer Vorausverfügungen etwas, das im Grunde jeden Bürger 

und jede Bürgerin betrifft. Eine Einordnung der Vielfalt heute vorliegender Patientenverfügun-

gen in das übergreifende Thema der gesundheitlichen Vorausplanung liefert der im Auftrag 

des Bundesamtes für Gesundheit BAG erstellte Bericht von Nina Streeck: Gesundheitliche Vo-

rausplanung: Grundlagen (2020). 
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Advance Care Planning 

www.acp-swiss.ch 

 

Patientenverfügung «plus» 

Ausführliche Patientenverfügung mit Angaben zu: 

 Einstellung zu Leben, Krankheit, Sterben. Standortbestimmung zur Therapiezielfin-

dung 

 Ärztliche Notfallanordnung (ÄNO) 

 Spitalbehandlung bei Urteilsunfähigkeit unklarer Dauer 

 Behandlung bei bleibender Urteilsunfähigkeit 

 Vertretung bei medizinischen Entscheidungen 

 Behandlungswünsche für die letzte Lebenszeit 

 Behandlungswünsche für die Sterbephase 

 Dokumente und Anordnungen 

 Teilnahme an Forschungsprojekten 

 Organspende 

 Obduktion 

 Bestattungsverfügung 

 ACP-Beratungen: Erklärung der beratenden Person 

Patientenverfügungen «Plus» im 

Sinne von Advance Care Planning 

sind nur mit eigens dafür zertifizierten 

Beraterinnen oder Beratern zu erstel-

len. 

Patientenverfügung ACP-Kurzform – im Rahmen der Corona-Pandemie 2020 er-

stellt 

 vertretungsberechtigte Person 

 Arzt/Ärztin des Vertrauens 

 Einstellung zu Leben, Krankheit, Sterben 

 lebensverlängernde Massnahmen 

 Behandlung auf Intensivstation in Notfallsituation 

 

Vertreterdokumentation – nach zertifizierter ACP Beratung 

Vertreterdokumentation zur Bestimmung des mutmasslichen Willens einer urteilsunfä-

higen Person. Optionen zum Ankreuzen und Freiraum zu eigenen Aussagen zu den 

folgenden Themen: 

 vertretungsberechtigte Person 

 Ärztin/Arzt des Vertrauens 

 

http://www.acp-swiss.ch/
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 Informationen zu Urteilsunfähigkeit und Partizipationsfähigkeit 

 Einstellung zum Leben, schwerer Krankheit und Sterben. Standortbestimmung zur 

Therapiezielfindung 

 Ärztliche Notfallanordnung (ÄNO) 

 Orientierung bei chronischer Zustandsverschlechterung 

 Behandlungswünsche für die letzte Lebenszeit 

 Behandlungswünsche für die Sterbephase 

 Bezugspersonen und Beziehungsnetz 

 Unterschriften 

 Hinterlegung 

Allianz 

www.allianz.ch 

 

Patientenverfügung 

Kurze Patientenverfügung mit formulierten Aussagen zum Ankreuzen. Themen sind: 

 Entbindung von ärztlicher Schweigepflicht 

 stellvertretende Vertrauensperson 

 Reanimation 

 künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr 

 künstliche Beatmung 

 Behandlung von Schmerzen und Beschwerden 

 Sterbebegleitung 

 Organspende 

 Autopsie 

 Sterbeort 

Die Patientenverfügung kann gratis 

heruntergeladen werden unter 

www.allianz.ch > im Suchfenster 

Stichwort ‘Patientenverfügung’ einge-

ben > Rechtliche Vorsorge > Muster 

für Patientenverfügung. 

Alzheimer Schweiz 

www.alz.ch 

 

Textbausteine für eine Patientenverfügung 

Auf zwei A4-Seiten werden Textbausteine zur Formulierung einer Patientenverfügung 

angeboten. Dabei kommen folgende Themen zur Sprache: 

 persönliche Einstellungen/Werte zu Leben, Krankheit, Tod 

 Vertrauensperson 

 Lebensqualität steht vor Lebensverlängerung 

Das Dokument kann gratis herunter-

geladen werden unter:  

www.alz.ch > Angebote > Die Patien-

tenverfügung: ein Teil der Vorsorge > 

Eine Patientenverfügung erstel-

len/PDF Download.  

 

http://www.allianz.ch/
http://www.allianz.ch/
http://www.alz.ch/
http://www.alz.ch/
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 Verzicht auf grössere invasive Eingriffe 

 Schmerzbehandlung 

 künstliche Ernährung 

 Reanimation 

 Pflege und Betreuung 

 Freiheit 

 Teilnahme an Forschung 

 Begleitung am Lebensende 

 Organentnahme 

 Bezugspersonen 

Anthrosana 

www.anthrosana.ch 

 

Patientenverfügung mit Vorsorgevollmacht 

Knappe Patientenverfügung mit vorgedruckten Willensäusserungen. 

Vorsorgevollmacht mit der Möglichkeit, zwei Vertrauenspersonen zu nennen, denen 

gegenüber die behandelnden Personen vom Berufsgeheimnis befreit werden können 

 

Zweisprachige Fassungen in Kredit-

kartenformat gefaltet: Deutsch/Eng-

lisch, Französisch/ Englisch oder Spa-

nisch/Englisch 

Preis: CHF 5.00, Mengenrabatt ab 5 

Ex. 

Kostenlose persönliche Beratung, te-

lefonisch oder auf der Geschäftsstelle. 

Basler Versicherungen 

www.baloise.ch 

 

Patientenverfügung 

Patientenverfügung mit vorgedruckten Willensäusserungen, die mit ja/nein zu beant-

worten sind, sowie Freiraum für eigene Äusserungen. Themen: 

 Motivation und persönliche Werthaltung 

 Einstellung zu Leben, Krankheit, Sterben und Tod 

 religiöse Überzeugungen, seelsorgerliche Betreuung 

 lebensverlängernde Massnahmen 

 Schmerz- und Symptombehandlung 

 künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr 

 Reanimation 

 Ernennung einer Vertretungsperson 

Gratis herunterladbar unter: 

www.baloise.ch > Stichwort ‘Patien-

tenverfügung’ in Suchportal eingeben. 

http://www.anthrosana.ch/
http://www.baloise.ch/
http://www.baloise.ch/
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 Organspende 

 Autopsie 

Beobachter-Edition 

www.bebachter.ch/buchshop 

 

in Zusammenarbeit mit  

Pro Senectute 

 

Patientenverfügung und dazugehörige Vollmacht 

Patientenverfügung mit unterschiedlichen Optionen (Zutreffendes ist anzukreuzen) zu 

den Themen: 

 medizinische Behandlung 

 lebensverlängernde Massnahmen 

 Personen, denen gegenüber Ärztinnen und Ärzte vom Berufsgeheimnis entbunden 

sind 

 Sterbebegleitung 

 Sterbeort 

 Untersuchungen zu Forschungszwecken 

 Organspende 

 Obduktion 

 Karte für das Portemonnaie oder die Brieftasche 

 Vollmacht mit Beauftragung einer Person zur Durchsetzung der Patientenverfü-

gung. 

 

Patientenvollmacht 

Verfügung mit den Themen: 

 vertretungsberechtigte und nahestehende Personen 

 Einstellungen/Werte zu schwerer Erkrankung, Verlust geistiger Fähigkeiten, Linde-

rung von Angst und Schmerzen, Selbstständigkeit 

 Organspende 

 

Bischöfliches Ordinariat 

Chur 

www.bistum-chur.ch 

 

Patientenverfügung 

Patientenverfügung mit formulierten Aussagen zum Ankreuzen. Themen sind: 

 Zentralität von palliativen Massnahmen 

 Reanimation 

 künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr 

Die Patientenverfügung kann gratis 

heruntergeladen werden unter 

www.bistum-chur.ch > Download > 

Handreichungen > Muster-Patienten-

verfügung (Word). 

 

http://www.bebachter.ch/buchshop
http://www.bistum-chur.ch/
http://www.bistum-chur.ch/
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 Pflege- und Sterbeort: zu Hause 

 Organspende 

 seelsorgliche Betreuung 

 Ermächtigung einer Vertretungsperson 

Caritas Schweiz 

www.caritascare.ch 

 

So möchte ich leben, so möchte ich sterben: Meine Patientenverfügung  

 Angaben zu lebensverlängernden Massnahmen  

 unterschiedlichen Optionen zu Organspende und Autopsie  

(Zutreffendes ist anzukreuzen), 

 drei Fragen zur persönlichen Wertehaltung 

 Bestimmung einer Vertretungsperson in medizinischen  

Angelegenheiten 

Die Patientenverfügung ist Teil einer Mappe mit zusätzlichen Hinweisen und Vorlagen 

zum Vorsorgeauftrag, zur Regelung der letzten Dinge (was im Todesfall zu tun und zu 

klären ist) und zur Erstellung eines Testaments. 

Zur Patientenverfügung gehört eine 

Ausweiskarte. 

Preise:  

 Mappe komplett CHF 28.00 

 nur Patientenverfügung CHF 

16.00 

Kostenlose Beratung unter  

0848 419 419 

Dachverband Schweizeri-

scher Patientenstellen 

www.zh.patientenstelle.ch 

 

Patientinnen- und Patienten-Verfügung 

Einfache Patientinnen- und Patienten-Verfügung mit unterschiedlichen Optionen (Zu-

treffendes ist anzukreuzen) zu den Themen: 

 lebensverlängernde Massnahmen 

 Symptombehandlung 

 religiöse Betreuung 

 gewünschter Todesort 

 Autopsie/Obduktion 

 Organspende 

 Motivation 

 Lebenseinstellung, Werteerklärung 

 Therapieziel 

Zur Patientinnen- und Patientenverfü-

gung gibt es eine Ausweiskarte in 

Kreditkartenformat und ein Merkblatt 

zum Ausfüllen der Verfügung. 

Preis: CHF 5.00 

Beratung zum Ausfüllen einer Patien-

tenverfügung ist für Mitglieder kosten-

los, für Nicht-Mitglieder beträgt sie 

CHF 45.00 pro Stunde. 

 

Dein Adieu 

www.deinadieu.ch 

 

Patientenverfügung 

Patientenverfügung mit formulierten Aussagen zum Ankreuzen und Fragen zum selbst-

ständigen Beantworten. 

Die Patientenverfügung kann gratis 

heruntergeladen werden unter 

http://www.caritascare.ch/
http://www.zh.patientenstelle.ch/
http://www.deinadieu.ch/
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 vertretungsberechtigte Person 

 Einstellung zu Leben, schwerer Krankheit und Sterben 

 lebensverlängernde Massnahmen 

 religiöse, spirituelle, kulturelle Überzeugungen 

 Behandlung in Notfallsituation (Reanimation, intensivmedizinische Massnahmen) 

 Behandlung nach initialer Stabilisierung (lebenserhaltende Massnahmen, Behand-

lung von Schmerzen und anderen belastenden Symptomen) 

 Organspende 

 Auskunftperson Hausarzt 

 Hinweiskarte 

www.deinadieu.ch > Patientenverfü-

gung > Individuelle Vorlage > Patien-

tenverfügung erstellen. 

Kostenlose Online Videos zu den 

Themen Einstellung zu Leben, schwe-

rer Krankheit und Sterben.  

Die Verfügung ist Teil eines umfang-

reichen, kostenlosen Vorsorgedos-

siers (online) und ist für Enduser kos-

tenlos erhältlich. 

Dialog Ethik 

www.dialog-ethik.ch 

 

In Zusammenarbeit mit 

- Schweizerische Herzstiftung 

- Schweizerischer Verband 

für Seniorenfragen 

 

Patientenverfügung 

Ausführliche Patientenverfügung mit unterschiedlichen Optionen (Zutreffendes ist anzu-

kreuzen) und Freiraum für eigene Ergänzungen zu den Themen: 

 lebenserhaltende Massnahmen 

 Reanimation 

 künstliche Beatmung 

 künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr 

 Linderung von Schmerzen und Unruhe 

 Einweisung ins Spital bei schwerer Pflegebedürftigkeit 

 vertretungsberechtigte und unerwünschte Personen 

 Therapieziel 

 seelsorgliche Betreuung, Sterbebegleitung 

 gewünschter Sterbeort 

 Organspende 

 Autopsie 

 Einsichtnahme in die Patientendokumentation nach dem Tod 

 Behandlungsvereinbarung bei chronischer Erkrankung 

 

Zur Patientenverfügung gehört eine 

ausführliche Wegleitung zum Ausfül-

len des Formulars und ein Notfallaus-

weis. 

Bei elektronischer Hinterlegung bei 

der Partnerorganisation von Dialog 

Ethik (PV24, CHF 42.00/Jahr) gibt es 

eine Notfallkarte, die ermöglicht, via 

Internet direkt auf die Patientenverfü-

gung zuzugreifen (www.PV24.ch). 

Preis: CHF 18.50; gratis herunterlad-

bar unter: www.dialog-ethik.ch > Be-

ratung für Patienten und Angehörige > 

Patientenverfügung.  

Telefonische Beratung unter Tel. 0900 

418 814 (CHF 2.00 pro Minute ab 

Festnetz). Persönliche Beratung im 

Institut (CHF 160.00 pro Stunde, 70 % 

Ermässigung für Mitglieder des För-

dervereins Dialog Ethik, bei Bezügern 

http://www.dialog-ethik.ch/
http://www.pv24.ch/
http://www.dialog-ethik.ch/
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Merkblatt mit ergänzenden Anordnungen in Fällen einer Erkrankung am Coronavirus 

(Covid-19). 

von Sozialleistungen nach Vereinba-

rung). 

Patientenvollmacht 

Formular zur Bestimmung einer vertretungsberechtigten Person, die in Situationen der 

Urteilsunfähigkeit über alle medizinischen und pflegerischen Massnahmen entscheidet. 

Die Patientenvollmacht enthält keine antizipierten medizinischen Anordnungen (Aus-

nahme Organspende). Patientenvollmacht mit Angaben zu:  

 vertretungsberechtigte Personen 

 Anhaltspunkte zu persönlichen Einstellungen im Blick auf schwere  

Erkrankungen, Verlust geistiger Fähigkeiten, Linderung von Angst 

und Schmerzen, Selbstständigkeit 

 Organspende 

 

Die zur Patientenvollmacht gehörende 

Wegleitung gibt Empfehlungen zur 

Auswahl der Vertretung sowie zu den 

Werten und Einstellungen, die mit der 

Vertretung thematisiert werden soll-

ten. 

Preis: CHF 15.50; gratis herunterlad-

bar unter: www.dialog-ethik.ch > Be-

ratung für Patienten und Angehörige > 

Patientenverfügung und Patientenvoll-

macht > Patientenvollmacht.  

Beratung siehe oben. 

Die Dargebotene Hand − 

Schweizer Verband 

www.143.ch 

 

Persönliche Verfügung 

Kurze Patientenverfügung mit unterschiedlichen Optionen (Zutreffendes ist anzukreu-

zen) zu den Themen: 

 Vertrauenspersonen 

 lebenserhaltende Massnahmen 

 intensivmedizinische Massnahmen 

 Einsatz von Schmerzmitteln 

 Operationen 

 Flüssigkeitszufuhr und künstliche Ernährung 

 Autopsie 

 Organspende 

Preis: Das Formular kann kostenlos 

bei einer Regionalstelle der Dargebo-

tenen Hand bestellt werden. Es ist 

Teil der umfassenderen Broschüre 

«Mein letzter Wille». Zur Patientenver-

fügung gibt es zwei kreditkarten-

grosse Ausweise, die auf die beste-

hende Patientenverfügung hinweisen. 

Kostenlose Beratung ist über Tel. 143 

oder online unter www.143.ch jeder-

zeit möglich. 

DIGNITAS 

www.dignitas.ch 

Patientenverfügung 

Patientenverfügung mit vorgedruckten Situationen (z.B. Sterbeprozess, Hirnabbaupro-

zess) und Willensäusserungen zum Ankreuzen zu den Themen: 

 lebensverlängernde Massnahmen (Reanimation, künstliche Beatmung, künstliche 

Ernährung, Bluttransfusion, Antibiotika) 

Wer Dignitas beitritt, erhält die Patien-

tenverfügung zusammen mit der Be-

stätigung der Mitgliedschaft. Die Ver-

fügung ist nur für Vereinsmitglieder 

bestimmt. 

http://www.dialog-ethik.ch/
http://www.143.ch/
http://www.143.ch/
http://www.dignitas.ch/
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 Reanimation 

 Schmerzlinderung 

 medizinische Interventionen zu Forschungszwecken (vor und nach dem Tod) 

 Organspende 

 Personen, denen gegenüber Ärztinnen und Ärzte vom Berufsgeheimnis befreit wer-

den 

 Ernennung von Vertretungspersonen 

 Beauftragung und Bevollmächtigung von Dignitas zur Wahrung der Interessen der 

verfügenden Person 

Mitglieder von Dignitas können das 

Original der Patientenverfügung bei 

Dignitas hinterlegen und registrieren 

lassen. Die Organisation bietet dann 

Unterstützung bei der rechtlichen 

Durchsetzung der Patientenverfü-

gung. 

Evangelisch-Reformierte 

Landeskirche des Kantons 

Glarus 

www.ref-gl.ch 

 

in Zusammenarbeit mit 

- der Katholischen Landeskir-

che des Kantons Glarus 

- der Ärzteschaft des Kantons 

Glarus 

Glarner Patientenverfügung 

Kurze Patientenverfügung mit vorgedruckten Willensäusserungen, die mit ja oder nein 

beantwortet werden können, zu den Themen: 

 intensivmedizinische Massnahmen generell 

 lebensverlängernde Massnahmen 

 Gabe von Schmerzmitteln 

 Operationen 

 künstliche Ernährung 

 künstliche Flüssigkeitszufuhr 

 Personen, denen gegenüber Ärztinnen und Ärzte vom Berufsgeheimnis befreit wer-

den 

Die Patientenverfügung ist Teil der 

Broschüre «Wie ich sterben möchte» 

(S. 8f.), die auch Hinweise zum Erstel-

len der Patientenverfügung und 

Textbeispiele enthält.  

Die Broschüre kann für CHF 5.00 be-

stellt oder gratis heruntergeladen wer-

den unter:  

www.langer.info/files/f2683CA/fi-

les/glarnerpatientenverf.pdf. 

EXIT Deutsche Schweiz 

www.exit.ch 

 

Patientenverfügung mit teils vorgegebenen Willensäusserungen, teils unter-

schiedlichen Optionen (Zutreffendes ist anzukreuzen) und Freiraum für eigene 

Ergänzungen zu den Themen: 

 Bezugspersonen/Vertretungspersonen, denen gegenüber Ärztinnen/Ärzte vom Be-

rufsgeheimnis befreit werden 

 Vorgehen in Notfallsituationen 

 Vorgehen bei aussichtsloser Prognose 

 Unterlassung/Abbruch aller lebensverlängernden Massnahmen 

 Linderung von Schmerzen und Beschwerden 

Die Patientenverfügung ist nur für Mit-

glieder von EXIT bestimmt. Unter 

https://pv.exit.ch können sich Mitglie-

der mittels der auf Ihrem Mitglieder-

ausweis befindlichen Zugangsdaten 

im Mitgliederportal einloggen und eine 

Patientenverfügung online erstellen. 

Preis: In der EXIT-Mitgliedschaft (CHF 

45.00 pro Jahr) inbegriffen sind telefo-

nische oder persönliche Beratung 

http://www.ref-gl.ch/
http://www.langer.info/files/f2683CA/files/glarnerpatientenverf.pdf
http://www.langer.info/files/f2683CA/files/glarnerpatientenverf.pdf
http://www.exit.ch/
https://pv.exit.ch/
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 Ernährung und Flüssigkeitszufuhr insbesondere bei Demenz 

 medizinische Interventionen zu Forschungszwecken 

 Organspende 

 Entbindung von Ärztinnen, Ärzten und Pflegenden von jeglicher Haftung für die Fol-

gen der Respektierung dieser Verfügung 

Beilage: Werteerklärung zu den Themen 

 Motivation 

 Überzeugungen im Umgang mit Leben und Sterben 

 Lebensqualität 

 Krankheitserfahrungen 

 Vorstellungen von Sterben und Tod 

 Einschränkungen und Abhängigkeiten 

beim Erstellen einer individuellen Pati-

entenverfügung, elektronische Hinter-

legung der Verfügung und Unterstüt-

zung der Vertrauenspersonen bei der 

Durchsetzung der Patientenverfügung 

(medizinisch und juristisch). 

FINA 

www.fina.ch 

 

Patientenverfügung mit Vorsorgevollmacht 

Ausführliche Patientenverfügung mit alternativen Aussagen zum Ankreuzen zu folgen-

den Themen: 

 vertretungsberechtigte Person 

 persönliche Einstellung, Motivation, Werteerklärung 

 Reanimation 

 Linderung von Schmerzen und anderen belastenden Symptomen 

 Medikamente 

 künstliche Zufuhr von Ernährung und Flüssigkeit 

 künstliche Beatmung 

 diverse Behandlungsformen (Dialyse, Chemotherapie, Bluttransfusion, chirurgische 

Eingriffe) 

 Behandlungsort 

 Organspende 

 Autopsie 

Die Patientenverfügung ist gratis be-

stellbar unter: www.fina.ch > Dienst-

leistungen > Rechtssicherheit > Pati-

entenverfügung > Muster Patienten-

verfügung herunterladen > Vorlage 

herunterladen > jetzt herunterladen 

und wird per E-Mail automatisch zu-

gestellt. 

Ein Beratungsgespräch von 90 Minu-

ten kann kostenlos beansprucht wer-

den. 

 

http://www.fina.ch/
http://www.fina.ch/
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FMH – Verbindung der 

Schweizer Ärztinnen und 

Ärzte 

www.fmh.ch 

 

SAMW – Schweizerische 

Akademie der Medizini-

schen Wissenschaften 

www.samw.ch 

 

Patientenverfügung 

Patientenverfügung mit unterschiedlichen Optionen (Zutreffendes ist anzukreuzen) und 

Freiraum für eigene Aussagen zu den Themen: 

 Motivation und persönliche Wertehaltung (Einstellung zum Leben, Einstellung zu 

Krankheit, Sterben und Tod, Lebensqualität, religiöse Überzeugungen, seelsorgeri-

sche Betreuung) 

 lebenserhaltende Massnahmen 

 Schmerz- und Symptombehandlung 

 künstliche Zufuhr von Flüssigkeit und Nahrung 

 Reanimation 

 Vertretungsperson in medizinischen Angelegenheiten, der gegenüber Ärztinnen, 

Ärzte und Pflegefachpersonen vom Berufsgeheimnis entbunden werden 

 Organspende 

 Autopsie 

 Kurzversion 

Patientenverfügung mit gewählter Option: Verzicht auf Massnah-men, die nur Le-

bens- und Leidensverlängerung bedeuten, Wunsch nach wirksamer Schmerz- und 

Symptombehandlung. Zusätzlich Angaben zu: 

 Vertretungsperson, der gegenüber Ärztinnen, Ärzte und  

Pflegefachpersonen vom Berufsgeheimnis entbunden werden 

 Organspende 

Die Patientenverfügungen enthalten 

eine Hinweiskarte für das Portemon-

naie sowie ein Blatt mit Erläuterun-

gen.  

Die Patientenverfügung ist gegen ein 

vorfrankiertes C5-Rückantwortcouvert 

(Porto CHF 0.85) erhältlich. Die Verfü-

gungen können auch gratis herunter-

geladen werden unter www.fmh.ch > 

Patientenverfügung. 

GGG Voluntas 

www.ggg-voluntas.ch 

 

Individuelle Patientenverfügung mit Beratung 

Zu den wesentlichen Punkten der Beratung gehören: 

 Reflexion und Dokumentation der persönlichen Werthaltung 

 Bedeutung und Bestimmung von Vertrauenspersonen 

 Information über mögliche Situationen der Urteilsunfähigkeit 

 Aufklärung über die in diesen Situationen üblicherweise vorgesehenen medizini-

schen Massnahmen (inkl. Palliative Care) 

Die Beratung erfolgt durch qualifizierte 

Freiwillige. Sie bringen in der Regel in 

zwei Gesprächen den Willen der zu 

beratenden Person zu Papier. 

Ein persönlicher Ausweis im Kredit-

kartenformat zeigt auf, wo die Patien-

tenverfügung aufbewahrt wird. Auf 

Wunsch kann die Verfügung bei der 

http://www.fmh.ch/
http://www.samw.ch/
http://www.fmh.ch/
http://www.ggg-voluntas.ch/
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In der Verfügung können auch Angaben über Pflege-/Sterbeort, Begleitung, Organ-

spende und Autopsie festgehalten werden. 

GGG Voluntas erinnert mehrmals im Abstand von 2-3 Jahren an die Aktualisierung der 

Patientenverfügung. 

MNZ (Stiftung Medizinische Notruf-

zentrale Basel) hinterlegt werden, da-

mit sie rund um die Uhr abrufbar ist. 

Preis: CHF 130.00 für Beratung, Er-

stellung, Ausweis, Kopien und mehr-

malige Erinnerung zur Aktualisierung. 

GGG Voluntas 

Universitäre Altersmedizin 

Felix Platter 

Medizinische Gesellschaft 

Basel MedGes 

Universitätsspital Basel 

www.basler-patientenverfue-

gung.ch 

 

Basler Patientenverfügung 

Patientenverfügung mit unterschiedlichen Optionen (Zutreffendes ist anzukreuzen) und 

Freiraum für eigene Ergänzungen zu den Themen: 

 persönliche Werthaltung 

 Situationen, für die die Patientenverfügung gelten soll 

 allgemeines Behandlungsziel 

 Zustimmung zu bez. Ablehnung einzelner medizinischer Massnahmen (künstliche 

Zufuhr von Flüssigkeit und Ernährung, Reanimation) 

 Nennung einer Vertrauensperson 

 Sterbeort 

 pflegerische Betreuung 

 seelsorgerliche Begleitung 

 Einsicht in die Krankengeschichte durch die Vertrauensperson 

 Autopsie 

 Organspende 

 Hinterlegungsort weiterer Vorsorgeverfügungen 

Die Patientenverfügung kann kosten-

los heruntergeladen werden unter: 

www.basler-patientenverfuegung.ch > 

Patientenverfügung erstellen. Das 

Formular kann online erstellt werden. 

Bei Fragen zu einzelnen Inhalten der 

Patientenverfügung bieten qualifizierte 

Freiwillige von GGG Voluntas Bera-

tung an. 

Die Verfügung kann durch die verfü-

gende Person bei der MNZ-Stiftung 

(Medizinischen Notrufzentrale Basel) 

gegen eine Gebühr von CHF 60.00 

hinterlegt werden, damit sie rund um 

die Uhr abrufbar ist. Die verfügende 

Person erhält in diesem Fall einen 

persönlichen Ausweis mit den ent-

sprechenden Angaben. Nach 2-3 Jah-

ren wird an die Aktualisierung der Pa-

tientenverfügung erinnert. 

Heilsarmee 

www.heilsarmee.ch 

 

Patientenverfügung 

Beispielhafte Textbausteine für eine Patientenverfügung, die folgenden Themen an-

spricht: 

 lebensverlängernde Massnahmen 

 Operationen 

Diese Textbausteine für eine Patien-

tenverfügung sind kostenlos herunter-

ladbar unter: www.heilsarmee/testa-

ment-und-vorsorge-neu > Patienten-

verfügung. 

http://www.basler-patientenverfuegung.ch/
http://www.basler-patientenverfuegung.ch/
http://www.basler-patientenverfuegung.ch/
http://www.heilsarmee.ch/
http://www.heilsarmee/testament-und-vorsorge-neu
http://www.heilsarmee/testament-und-vorsorge-neu
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 Behandlung von Infektionen 

 künstliche Zufuhr von Nahrung und Flüssigkeit 

 Reanimation 

 Vertrauensperson 

 religiöse Vorstellungen 

 Organspende 

 Autopsie 

 

HOSPIZ IM PARK,  

Klinik für Palliative Care 

www.hospizimpark.ch 

 

in Zusammenarbeit mit:  

- der Ärztegesellschaft Basel-

land und  

- der Volkswirtschafts- und 

Gesundheitsdirektion Kanton  

Basel-Landschaft 

Baselbieter Patientenverfügung 

Patientenverfügung mit weitgehend vorformulierten Willensäusserungen zu den The-

men: 

 Verzicht auf lebensverlängernde Massnahmen 

 Einforderung bestmöglicher palliativer Behandlung 

 Organspende 

 Vollmacht-Erteilung an Stellvertreter/Vertrauensperson(en) 

 religiöser Beistand 

 gewünschte Form der Bestattung 

Zur Patientenverfügung gehört auch ein kreditkartengrosses Kärtchen, das auf die Ver-

fügung hinweist. Zudem ist eine ausführliche Wegleitung zum Ausfüllen des Formulars 

erhältlich. 

 

Die Patientenverfügung kann gratis 

heruntergeladen werden unter: 

www.hospizimpark.ch > Patientenver-

fügung > Patientenverfügung. 

Für Beratung in Sachen Patientenver-

fügung wird auf die Hausärztin oder 

den Hausarzt verwiesen. Auch das 

Hospiz bietet Beratung an. Für Mit-

glieder der Vereinigung Freunde des 

Hospiz (Mitgliederbeitrag CHF 50.00) 

ist eine persönliche Beratung gratis.  

Die Verfügung kann bei der Medizini-

schen Notrufzentrale MNZ Basel ge-

gen einen Betrag von CHF 60.00 hin-

terlegt werden, um so jederzeit abruf-

bar zu sein. 

K-Tipp 

www.ktipp.ch 

Patientenverfügung 

Patientenverfügung mit Optionen (Zutreffendes ist anzukreuzen) zu den Themen: 

 zu benachrichtigende Person 

 Entbindung von Ärzten von ihrer Schweigepflicht  

 Nennung einer Vertrauensperson, die in Behandlungsentscheide einbezogen wer-

den soll 

 Reanimation 

Zur Patientenverfügung gibt es ein 

Kärtchen, das auf das Bestehen einer 

Patientenverfügung hinweist.  

Die Patientenverfügung ist Teil eines 

Vorsorgepakets, das auch Unterlagen 

zu Anordnungen für den Todesfall, zu 

einem Vorsorgeauftrag und Testa-

http://www.hospizimpark.ch/
http://www.hospizimpark.ch/
http://www.ktipp.ch/
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 künstliche Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr 

 künstliche Beatmung 

 Schmerzbekämpfung 

 Sterbebegleitung 

 Organspende und Autopsie 

 Sterbeort 

ment enthält. Preis des Vorsorgepa-

kets: CHF 15.00. Bestellbar unter Tel. 

044 253 90 70 oder unter ratge-

ber@ktipp.ch. 

Kantonsspital Graubünden 

www.ksgr.ch/Patientenverfue-

gung 

 

Patientenverfügung 

Patientenverfügung mit unterschiedlichen Optionen (zum Ankreuzen von ja/nein/weiss 

nicht) zu den Themen: 

 Vertretungsperson(en), denen gegenüber die Ärztinnen und Ärzte vom Berufsge-

heimnis entbunden sind 

 Gesundheitszustand 

 Werteerklärung 

 vorrangiges Behandlungsziel 

 Reanimation 

 Behandlung von Schmerzen und anderen Symptomen 

 Zufuhr von Flüssigkeit, Nahrung und Medikamenten 

 gewünschter Pflege- und Sterbeort 

 seelsorglich-spirituelle Begleitung/Rituale 

 Einsichtnahme in Krankengeschichte durch Vertretungsperson 

 Autopsie 

 Organspende 

Preis: Die Patientenverfügung ist gra-

tis. Sie kann online ausgefüllt und 

dann ausgedruckt werden unter 

www.ksgr.ch > Patienten > Patienten-

verfügung. 

Auf Wunsch berät das Kantonsspital 

stationäre Patienten und Patientinnen 

beim Erstellen einer Patientenverfü-

gung. 

Zur Patientenverfügung gibt es ein 

Merkblatt und einen persönlichen Trä-

gerausweis in Kreditkartenformat. 

Patientinnen und Patienten können 

ihre Patientenverfügung im Klinik-Sys-

tem hinterlegen lassen.  

Kantonsspital St. Gallen 

www.kssg.ch/palliativzentrum 

 

Patientenverfügung  

Patientenverfügung mit unterschiedlichen Optionen (Zutreffendes ist anzukreuzen) und 

viel Raum für eigene Aussagen zu den Themen: 

 Aufklärung 

 persönliche Werteerklärung 

 Reanimation/medizinische Massnahmen 

 spirituelle Bedürfnisse 

Die Patientenverfügung, das Doku-

ment Pflegerische Bedürfnisse, wie 

auch die Broschüre zur Patientenver-

fügung können durch den Link: 

https://www.kssg.ch/palliativzent-

rum/leistungsangebot oder unter 

mailto:ratgeber@ktipp.ch
mailto:ratgeber@ktipp.ch
http://www.ksgr.ch/Patientenverfuegung
http://www.ksgr.ch/Patientenverfuegung
http://www.ksgr.ch/
http://www.kssg.ch/palliativzentrum
https://www.kssg.ch/palliativzentrum/leistungsangebot
https://www.kssg.ch/palliativzentrum/leistungsangebot
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 Sterbeort 

 Autopsie 

 Stellvertretung 

www.kssg.ch/palliativzentrum > Leis-

tungsangebot > Patientenverfügung 

heruntergeladen werden.  

Pflegerische Bedürfnisse 

Patientenverfügung mit unterschiedlichen Optionen (Zutreffendes ist anzukreuzen) zu 

primär pflegerischen Themen: 

 Berührung und Körperkontakt 

 Körperpflege und Wohlbefinden 

 Ruhen und Schlafen 

 Essen und Trinken 

 Ausscheidung 

 Unterstützung durch Angehörige 

 seelsorgerliche/spirituelle Bedürfnisse  

 Stellvertretung 

Die Broschüre kann heruntergeladen 

werden unter:  

www.kssg.ch/palliativzentrum/leis-

tungsangebot > Pflegerische Bedürf-

nisse. 

 

 

Kantonsspital St. Gallen 

www.muskelzentrum.kssg.ch 

 

Patientenverfügung bei Amyotropher Lateralsklerose ALS 

Patientenverfügung mit unterschiedlichen Optionen zu den Themen: 

 invasive mechanische Beatmung 

 Perkutane Endoskopische Gastrostomie (PEG-Sonde) 

 Autopsie 

Die Patientenverfügung kann herun-

tergeladen werden unter: 

www.muskel-als-sg.ch > Für Patien-

ten und Besucher > Neuromuskuläre 

Erkrankungen > Patientenverfügung. 

Kompetenzzentrum Ge-

sundheit und Alter 

www.gesundheitundalter.ch 

 

Meine Patientenverfügung 

Patientenverfügung mit vorgedruckten Willensäusserungen, die mit ja oder nein ange-

kreuzt werden können, und mit Freiraum für eigene Erklärungen zu den Themen: 

 persönliche Wertevorstellungen 

 medizinische Massnahmen 

 Ermächtigung einer Vertrauensperson 

 Sterbeort 

 Autopsie 

Die Patientenverfügung kann kosten-

los heruntergeladen werden unter: 

www.geriatrie-sg.ch/patienten/alles-

zu-den-rechten-pflichten > Wichtige 

Grundregeln > Patientenverfügung. 

http://www.kssg.ch/palliativzentrum
http://www.kssg.ch/palliativzentrum/leistungsangebot
http://www.kssg.ch/palliativzentrum/leistungsangebot
http://www.muskelzentrum.kssg.ch/
http://www.muskel-als-sg.ch/
http://www.gesundheitundalter.ch/
http://www.geriatrie-sg.ch/patienten/alles-zu-den-rechten-pflichten
http://www.geriatrie-sg.ch/patienten/alles-zu-den-rechten-pflichten
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Krebsliga Schweiz 

www.krebsliga.ch 

 

in Zusammenarbeit mit  

Dialog Ethik 

Patientenverfügung der Krebsliga 

Ausführliche Patientenverfügung mit unterschiedlichen Optionen (Zutreffendes ist anzu-

kreuzen) und Freiraum für eigene Ergänzungen zu den Themen: 

 vertretungsberechtigte Person/unerwünschte Personen 

 Werteerklärung: «Was mir im Leben wichtig ist» 

 Linderung von Schmerzen, Atemnot und anderen Symptomen 

 Ernährung und Flüssigkeit 

 lebenserhaltende Massnahmen 

 Reanimation 

 Einweisung in ein Akutspital 

 Sterbeort 

 seelsorgliche Sterbebegleitung und religiöse Handlungen 

 medizinische Forschung 

 Organspende 

 Autopsie/Obduktion 

 Einsichtnahme in die Patientendokumentation nach dem Tod 

 Bestattung, Abdankung und Beisetzung 

 Aufbewahrungsort wichtiger Dokumente 

Die Patientenverfügung ist auf spezifi-

sche Fragestellungen von Menschen 

mit einer Krebserkrankung ausgerich-

tet. Sie ist in Deutsch, Französisch 

und Italienisch erhältlich. Neben der 

Patientenverfügung gibt es unter dem 

Titel «Selbstbestimmt bis zuletzt» eine 

Wegleitung zum Erstellen einer Pati-

entenverfügung. 

Kostenlose Beratung durch Mitarbei-

tende der kantonalen Krebsligen ist 

möglich. Informationen sind auch über 

das Krebstelefon 0800 11 88 11 er-

hältlich. 

Die Patientenverfügung ist gratis her-

unterladbar unter: www.krebs-

liga.ch/patientenverfuegung > Online 

Patientenverfügung (PDF) und online 

ausfüllbar. 

Omeris 

www.omeris.ch 

 

Patientenverfügung 

Patientenverfügung mit alternativen Optionen zum Ankreuzen zu folgenden Themen: 

 Vertretungsperson 

 Reanimation 

 künstliche Beatmung 

 lebenserhaltende Massnahmen 

 künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr 

 Chemotherapie 

 chirurgische Eingriffe 

 Dialyse 

Die Patientenverfügung kann gratis 

heruntergeladen werden unter www.o-

meris.ch > Pensionierung > Vorsorge-

beratung > Download Bereich > For-

mular Patientenverfügung. 

Auf Wunsch persönliche Beratung 

beim Erstellen der Patientenverfügung 

sowie Koordination mit dem Vorsorge-

auftrag und weiteren Vorsorgethemen 

- persönlich vor Ort oder über Video-

Call.  

http://www.krebsliga.ch/
http://www.krebsliga.ch/patientenverfuegung
http://www.krebsliga.ch/patientenverfuegung
http://www.omeris.ch/
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 Antibiotika 

 medikamentöse Behandlung 

 Behandlung von Schmerzen und belastenden Symptomen 

 Erhalt von Autonomie 

 sozialer Austausch und Erhalt des Wohlbefindens 

 Hospitalisation 

 Ziel der medizinischen Behandlung 

 Palliativsituation 

 religiöse/spirituelle Begleitung 

 Organspende 

 Autopsie 

 Verwendung der Patientendokumentation für Forschungszwecke 

Weitere Hinweise im Ratgeber: 

https://www.omeris.ch/ratgeber/vor-

sorge-und-finanzen/patientenverfue-

gung-urteilsunfaehigkeit-kommt-unpa-

esslich. 

Parkinson Schweiz 

www.parkinson.ch 

 

in Zusammenarbeit mit  

Dialog Ethik 

Patientenverfügung 

Ausführliche Patientenverfügung mit unterschiedlichen Optionen (Zutreffendes ist anzu-

kreuzen) und Freiraum für eigene Ergänzungen zu den Themen: 

 Ziel der medizinischen Behandlung und Betreuung 

 medizinische Anordnungen (Linderung von Schmerz und belastenden Symptomen; 

Ernährung; künstliche Beatmung; lebenserhaltende Massnahmen; Einweisung in 

ein Spital bei schwerer Pflegebedürftigkeit) 

 vertretungsberechtigte Personen; unerwünschte Personen 

 Teilnahme an Forschungsprojekten in urteilsunfähigem Zustand 

 seelsorgerische Betreuung und Sterbebegleitung  

 Sterbeort 

 Spende von Organen, Gewebe und Zellen 

 Wünsche nach dem Tod (Autopsie; Einsichtnahme in die  

Patientendokumentation; Verwendung der Patientendokumentation für For-

schungszwecke) 

Preis: CHF 13.00 für Mitglieder; CHF 

16.00 für Nicht-Mitglieder; Gratis-

Download unter: www.parkinson.ch > 

Shop > Bücher und Broschüren > Pa-

tientenverfügung. 

Zur Patientenverfügung gehört eine 

ausführliche Wegleitung und ein Not-

fallausweis. 

Individuelle Beratung (telefonisch oder 

persönlich) bei der Erstellung der Pati-

entenverfügung sowie Hilfe (telefo-

nisch oder vor Ort) bei deren Umset-

zung im Heim ist möglich über: Dialog 

Ethik, Tel. 044 252 42 01, info@dia-

log-ethik.ch, www.dialog-ethik.ch. 

https://www.omeris.ch/ratgeber/vorsorge-und-finanzen/patientenverfuegung-urteilsunfaehigkeit-kommt-unpaesslich
https://www.omeris.ch/ratgeber/vorsorge-und-finanzen/patientenverfuegung-urteilsunfaehigkeit-kommt-unpaesslich
https://www.omeris.ch/ratgeber/vorsorge-und-finanzen/patientenverfuegung-urteilsunfaehigkeit-kommt-unpaesslich
https://www.omeris.ch/ratgeber/vorsorge-und-finanzen/patientenverfuegung-urteilsunfaehigkeit-kommt-unpaesslich
http://www.parkinson.ch/
http://www.parkinson.ch/
mailto:info@dialog-ethik.ch
mailto:info@dialog-ethik.ch
http://www.dialog-ethik.ch/
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Patientenwille.ch GmbH 

www.patientenwille.ch 

 

Patientenverfügung 

Kurze Patientenverfügung mit Optionen zum Ankreuzen: 

 Ablehnung lebensverlängernder Massnahmen 

 Einforderung palliativer Massnahmen inkl. ausreichender Schmerztherapie, selbst 

wenn dadurch das Sterben beschleunigt wird 

 Schmerz- und Beruhigungsmittel nur soweit einsetzen, dass der Zustand erträglich 

wird. Jede Aussicht auf Phasen mit klarem Bewusstsein soll genutzt werden 

 Nennung einer Vertrauensperson 

 Organspende 

 Obduktion 

 Bestattung/Abdankung 

Patientenwille.ch wurde als Internet-

Portal gegründet, um Patientenverfü-

gungen sicher und jederzeit direkt ab-

rufbar elektronisch zu hinterlegen. 

Preise: CHF 39.- (online hinterlegen) 

für 2 Jahre, für Hinterlegung per Brief-

post zusätzlich einmalige Registrie-

rungsgebühr. 

Die Patientenverfügung ist gratis her-

unterladbar unter: www.patienten-

wille.ch > Vorgehen > Drucken For-

mular Patientenverfügung. 

Bei Hinterlegung gibt es einen persön-

lichen Ausweis in Kreditkartenformat. 

Pflegezentrum Spital 

Limmattal 

www.spital-limmattal.ch 

 

Patientenverfügung Pflegezentrum Spital Limmattal 

Kurze Patientenverfügung mit unterschiedlichen Optionen (Zutreffendes ist anzukreu-

zen) zu den Themen: 

 Behandlungsort bei akuter Erkrankung (Pflegezentrum od. Spital) 

 lebensverlängernde Massnahmen 

 künstliche Ernährung 

 seelsorgliche/religiöse Begleitung 

 Bevollmächtigung von Vertrauenspersonen zu medizinischen Auskünften und stell-

vertretenden Entscheiden 

Zu der Patientenverfügung gibt es ein 

Merkblatt. 

Die Patientenverfügung ist gratis.  

Sie kann heruntergeladen werden un-

ter: www.spital-limmattal.ch > Pflege-

zentrum > Informationen und Formu-

lare > Patientenverfügung-Formular. 

Pro Mente Sana 

www.promentesana.ch 

 

In Zusammenarbeit mit  

- Kantonsspital Obwalden 

- Psychiatrie-Dienste Süd 

Kanton St. Gallen  

Psychiatrische Patientenverfügung 

Patientenverfügung mit Freiraum für eigene Erklärungen zu den Themen: 

 wichtigste Informationen beim Klinikeintritt 

 Was ist mir im Leben wichtig? 

 Behandlungsziele 

 Vertretungsperson 

 Zustimmung zu/Ablehnung von Therapien 

Zum Ausfüllen der Patientenverfü-

gung gibt es eine spezielle Arbeitshilfe 

(15 Seiten). Kostenlose Beratung 

durch Mitarbeitende der Stiftung Pro 

Mente Sana ist erhältlich über das Be-

ratungstelefon unter der Nummer 

0848 800 858 (zum Lokaltarif) oder 

http://www.patientenwille.ch/
http://www.patientenwille.ch/
http://www.patientenwille.ch/
http://www.spital-limmattal.ch/
http://www.spital-limmattal.ch/
http://www.promentesana.ch/
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- UPK Basel  

- Psychiatrische Dienste 

Graubünden 

 Medikation 

 Zwangsmassnahmen 

 Vertretungsperson 

 Auskunftspersonen und -institutionen 

 informationsberechtigte Personen/Institutionen 

 Anhang zur aktuellen Medikation 

persönlich (nach Terminvereinba-

rung). Schulungen werden auf An-

frage angeboten. 

Patientenverfügung und Wegleitung 

sind gratis herunterladbar unter 

www.promentesana.ch >Angebote > 

Patientenverfügung (PPV) > Down-

loads: Vorlage PPV. 

Pro Senectute Schweiz 

www.pro-senectute.ch 

www.docupass.ch 

 

in Zusammenarbeit mit  

der Schweizerischen Stiftung 

SPO Patientenorganisation 

Patientenverfügung 

Patientenverfügung mit unterschiedlichen Optionen (Zutreffendes ist anzukreuzen) zu 

den Themen: 

 lebensverlängernde Massnahmen (künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr, 

Antibiotika) 

 palliativmedizinische Massnahmen 

 Werteerklärung 

 Vertretungsperson 

 religiöse/spirituelle Begleitung 

 Sterbebegleitung 

 Entnahme von Organen, Gewebe und Zellen zur Transplantation 

 Autopsie 

Beilage: Persönlicher Vorsorgeausweis in Kreditkartenformat. 

 

Preis des ganzen Docupasses (inkl. 

Anordnung für den Todesfall, Vorsor-

geauftrag, Testament): CHF 19.00. 

Die Sozialberatung von Pro Senectute 

berät bei Fragen zur Patientenverfü-

gung. 

Die Dokumente des DOCUPASS kön-

nen für CHF 29.00 pro Jahr (Mindest-

dauer 2 Jahre) auf der Online-Platt-

form www.evita.ch oder für CHF39.00 

pro Jahr (erstes Jahr gratis) auf der 

Online-Plattform www.tooyoo.ch/pro-

senectute hinterlegt werden. So ist ihr 

Inhalt für medizinisches Personal und 

Angehörige mit einem Ernstfall-Login 

jederzeit abrufbar. 

SAGB 

Dr. med. Florian Suter 

florian.suter@hin.ch 

 

Patientenverfügung 

Dokumentation mit Freiraum für Aussagen zu folgenden Themen: 

 Überprüfung der Urteilsfähigkeit 

 bestehende Patientenverfügung 

 vertretungsberechtigte Person 

 Hinweise auf Wünsche/mutmasslichen Willen bzgl. medizinische Massnahmen 

 spirituelle, psychosoziale und soziale Bedürfnisse 

Dieses Dokument wurde im Rahmen 

der Schweizerischen Arbeitsgemein-

schaft von Ärzten für Menschen mit 

geistiger oder mehrfacher Behinde-

rung (SAGB) erarbeitet und kann kos-

tenlos bezogen werden bei Dr. Florian 

Suter. 

http://www.promentesana.ch/
http://www.pro-senectute.ch/
http://www.docupass.ch/
http://www.tooyoo.ch/prosenectute
http://www.tooyoo.ch/prosenectute
mailto:florian.suter@hin.ch


 

Patientenverfügungen in der deutschsprachigen Schweiz 28 

Anbieter Produkt Besonderheiten 

 Wichtiges bei einem Spitaleintritt 

 Dinge, die noch erlebt/erledigt werden müssten 

 Begräbnis 

 Vorgehen bei plötzlicher Verschlechterung des Gesundheitszustands (Lebensver-

längerung, Lebensqualitätsverbesserung) 

 Betreuung in der letzten Lebenszeit 

 Linderung von Schmerzen in der Sterbephase 

 Kenntnisnahme von Angehörigen/VerteterInnen der Institution 

Schweizerische Gesell-

schaft für Lebenshilfe 

SGFL 

www.schweiz-lebenshilfe.ch 

 

Ausweis, Verfügung, Anordnung 

Die Verfügung bietet vorformulierte Willensbekundungen und verschiedene Optionen 

zum Ankreuzen zu den Themen: 

 Bestattungsart 

 Organspende 

 Autopsie/Obduktion 

 lebenserhaltende Massnahmen 

 Vertrauenspersonen, denen gegenüber Ärztinnen und Ärzte vom Berufsgeheimnis 

entbunden werden 

 Schmerzbekämpfung 

 religiöse Betreuung 

 Sterbe-Begleitung 

 Im Notfall zu benachrichtigende Personen 

 bevollmächtigte Vertretungsperson 

Die Verfügung ist herunterladbar un-

ter: www.schweiz-lebenshilfe.ch > 

Verfügung/Legate > Ausweis A6, 4 S. 

Schweizerisches Rotes 

Kreuz 

www.vorsorge.redcross.ch 

 

Patientenverfügung SRK 

Ausführliche Patientenverfügung mit unterschiedlichen Optionen  

(Zutreffendes ist anzukreuzen). Das Formular besteht aus zwei Modulen. Modul 1 kann 

auch einzeln ausgefüllt werden. 

 

Modul 1: 

 vertretungsberechtigte Person 

Die Patientenverfügung ist Teil einer 

Vorsorgemappe SRK mit Informatio-

nen zur persönlichen Vorsorge bzgl. 

Patientenverfügung (10 Seite) und 

Wegbegleitung zur Patientenverfü-

gung (20 Seiten), Vorsorgeauftrag, 

Anordnungen im Todesfall sowie Tes-

tament. Die Vorsorgemappe ist für 

http://www.schweiz-lebenshilfe.ch/
http://www.schweiz-lebenshilfe.ch/
http://www.vorsorge.redcross.ch/
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 persönliche Werthaltung 

 medizinische Anordnungen (Wiederbelebung, Behandlungsziel, Palliative Care, le-

bensverlängernde Massnahmen) 

 Pflege, Betreuung und psychosoziale Begleitung 

 

Modul 2:  

 weitere medizinische Anordnungen (Medikamente, Chemotherapie/Bestrahlung, 

chirurgische Eingriffe, Bluttransfusionen, Dialyse) 

 künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr 

 künstliche Beatmung 

 Behandlungsort 

 Organspende 

 Autopsie 

 Einsichtnahme in Patientendossier nach dem Tod 

 Ärztliche Bestätigung der Urteilsfähigkeit 

CHF 22.00 erhältlich und kann bestellt 

werden unter  

https://vorsorge.redcross.ch/vorsorge-

mappe-srk. 

Persönliche Beratung durch speziell 

geschulte Beraterinnen und Berater 

der Rotkreuz-Kantonalverbände ist 

möglich. Die Patientenverfügung SRK 

kann zwecks Abrufbarkeit hinterlegt 

werden (CHF 130.00, zeitlich unbe-

grenzt). Dazu gehört die Abgabe ei-

nes persönlichen Ausweises und ein 

dreimaliger Aufruf zur Aktualisierung. 

Das Formular kann online ausgefüllt 

werden und ist herunterladbar unter: 

https://vorsorge.redcross.ch/doku-

mente > Patientenverfügung Formu-

lar. 

Spital Wattwil / Spital Wil 

www.srft.ch 

Patientenverfügung 

Ausführliche Patientenverfügung mit verschiedenen Optionen (Zutreffendes ist anzu-

kreuzen) und Freiraum für eigene Erklärungen zu den Themen: 

 Vertretung 

 Schmerzen, Atemnot, Übelkeit 

 künstliche Ernährung 

 Diagnostik/Therapie 

 Reanimation 

 Wertehaltung 

 Sterbeort 

 spirituelle Begleitung 

 Organspende 

Patienten der Spitäler Wattwil und Wil 

erhalten die Patientenverfügung gra-

tis. Nichtpatienten können sie für CHF 

10.00 beziehen oder gratis herunterla-

den unter: www.srft.ch > Patienten & 

Besucher > Rechtliche Informationen 

> Patientenverfügung. 

Beratungen zum Ausfüllen einer Pati-

entenverfügung für Nichtpatientinnen 

kosten CHF 100.00 pro Beratung. 

https://vorsorge.redcross.ch/vorsorgemappe-srk
https://vorsorge.redcross.ch/vorsorgemappe-srk
https://vorsorge.redcross.ch/
http://www.srft.ch/
http://www.srft.ch/
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 Autopsie 

 Bestattung 

spitalSTSAG 

www.spitalstsag.ch 

 

Patientenverfügung 

Patientenverfügung mit verschiedenen Optionen (Zutreffendes ist anzukreuzen) und 

Freiraum für eigene Erklärungen zu den Themen: 

 eigene Lebens- und Gesundheitssituation 

 Ermächtigung früher behandelnder Ärzte bzw. Beratungsstellen zum Liefern von 

relevanten Informationen 

 Haltung zu medizinischen Massnahmen generell 

 Schmerzlinderung 

 Reanimation 

 künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr 

 Hospitalisation in der Sterbephase 

 vertretungsberechtigte Personen  

 Organspende 

 Seelsorge 

Die Patientenverfügung kann von al-

len interessierten Personen kostenlos 

von der Website des Spitals herunter-

geladen werden: www.spitalthun.ch > 

Patienten > Patientenverfügung 

oder www.spitalzweisimmen.ch > Pa-

tienten > Patientenverfügung. 

Spital Thurgau AG 

www.stgag.ch/ksm 

 

Patientenverfügung 

Patientenverfügung mit meist vorgegebenen Willensäusserungen und einigen Optionen 

zum Ankreuzen des Zutreffenden und Freiraum für eigene Erklärungen. Thematisch 

geht es um: 

 lebensverlängernde Massnahmen 

 palliative Pflege 

 seelsorgerische Betreuung 

 Werteerklärung 

 Autopsie/Obduktion 

 Organspende 

 Vertretungspersonen, denen gegenüber das Behandlungsteam vom Berufsgeheim-

nis entbunden wird 

In die Patientenverfügung sind inhaltli-

che Informationen sowie eine Aus-

weiskarte in Kreditkartenformat inte-

griert. 

Die Patientenverfügung ist gratis. Sie 

kann heruntergeladen werden unter: 

www.stgag.ch > Stichwort ‘Patienten-

verfügung’ in Suchfenster eingeben > 

Patientenverfügung Spital Thurgau 

AG. 

http://www.spitalstsag.ch/
http://www.spitalthun.ch/
http://www.spitalzweisimmen.ch/
http://www.stgag.ch/ksm
http://www.stgag.ch/
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Stiftung für Konsumenten-

schutz 

www.konsumete-

schutz.ch/shop 

 

Patienten- und Sterbeverfügung 

Patientenverfügung mit Optionen (Zutreffendes ist anzukreuzen) zu den Themen: 

 Wertehaltung 

 Vertretungsperson 

 Vertrauensärztin oder -arzt 

 Behandlungsziel/lebenserhaltende Massnahmen 

 Reanimation 

 Schmerz- und Beruhigungsmittel 

 künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr 

 Einweisung in ein Spital oder Heim 

 Sterbebegleitung 

 Sterbeort 

Die Patientenverfügung kann bestellt 

werden zum Preis von CHF 3.00 

(Gönner SKS) bzw. CHF 6.00 (üb-

rige). Die Patientenverfügung kann 

auch als Set zusammen mit der Bro-

schüre «Sterbeverfügung» bezogen 

werden (CHF 14.00, für Gönner SKS 

CHF 7.00). 

TERTIANUM Stiftung 

www.tertianum.ch 

 

Persönliche Verfügung 

Patientenverfügung mit unterschiedlichen Optionen (Zutreffendes ist anzukreuzen) zu 

den Themen: 

 Patientenaufklärung/-information 

 Schmerzlinderung 

 Lebensverlängerung 

 Verlängerung des Sterbeprozesses 

 Gewebe- und Organentnahmen 

 Obduktion 

 Bevollmächtigung einer Organisation/Person, der gegenüber Ärztinnen und Ärzte 

vom Berufsgeheimnis befreit werden, zur Vertretung in allen medizinischen Angele-

genheiten 

 Bewegungsfreiheit ohne Beaufsichtigung innerhalb der  

Residenz/des Heims – Haftungsausschluss im Blick auf die  

Residenz/das Heim 

 

Tooyoo 

www.tooyoo.ch 

Patientenverfügung mit Vorsorgevollmacht 

Kurze Patientenverfügung mit Optionen zu folgenden Themen: 

Die Patientenverfügung kann gratis 

heruntergeladen werden unter: 

http://www.konsumeteschutz.ch/shop
http://www.konsumeteschutz.ch/shop
http://www.tertianum.ch/
http://www.tooyoo.ch/
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Anbieter Produkt Besonderheiten 

 intensivmedizinische, lebenserhaltende Massnahmen (Reanimation, künstliche Be-

atmung) 

 Behandlung von Schmerzen und anderen belastenden Symptomen 

 Vertretungsperson 

 Organspende 

https://media.tooyoo.ch/to-

pics/TOOYOO_DA_DEADS_V2.pdf. 

Sie kann auch als Print bestellt wer-

den. Dann ist die Patientenverfügung 

Teil eines Dossiers zum Lebensende 

mit Vorlagen für Testament und Vor-

sorgeauftrag (CHF 10.00). 

Verein lifecircle 

www.lifecircle.ch 

 

Patientenverfügung & ergänzende Werteerklärung 

Patientenverfügung mit Optionen (Zutreffendes ist anzukreuzen) zu den Themen: 

 lebensverlängernde Massnahmen (Verlegung auf Intensivstation, künstliche Beat-

mung, künstliche Ernährung, Antibiotika, Chemotherapeutika) 

 palliative Therapie zur Linderung von Schmerzen, Atemnot und anderen Beschwer-

den 

 Nahrungsaufnahme bei Demenzerkrankung 

 aktive Sterbehilfe bei Demenzerkrankung 

 Organspende 

 Nennung von Vertrauenspersonen 

 persönliche Werteerklärung 

Die Patientenverfügung kann kosten-

los heruntergeladen werden unter 

www.lifecircle.ch > Patientenverfü-

gung > Formular Patientenverfügung. 

 

https://media.tooyoo.ch/topics/TOOYOO_DA_DEADS_V2.pdf
https://media.tooyoo.ch/topics/TOOYOO_DA_DEADS_V2.pdf
http://www.lifecircle.ch/
http://www.lifecircle.ch/

